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An die Direktionen 
der Oberschulen 
 
  

 
 

Bozen, 16.11.2023 
 

Birgit Marini 

0471/ 41 75 75 

birgit.marini@schule.suedtirol.it  

 
 
 

Zur Kenntnis: An das  
Gehaltsamt für das Lehrpersonal 
 
An die 
Schulgewerkschaften  

Michaela Steiner 

0471/ 41 75 70 

michaela.steiner@schule.suedtirol.it  

 
  

 

Rundschreiben Nr. 37/2023 

 
 

Individuelle Zulage für Integrationslehrpersonen der Oberschule mit Diplom laut Landesgesetz  
Nr. 18/2023 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 

 
mit Artikel 24 des Landesgesetzes vom 4. August 2023, Nr. 18, wurde eine individuelle Zulage für das Lehr-

personal mit Diplom an den Oberschulen mit unbefristetem Arbeitsvertrag als Integrationslehrperson 

eingeführt. Mit Beschluss der Landesregierung vom 14. November 2023, Nr. 986, hat die Landesregierung 

weitere Modalitäten für die Zuerkennung der individuellen Zulage festgelegt. 

 

Die individuelle Zulage wird dem Lehrpersonal mit Diplom an den Oberschulen mit unbefristetem Arbeits-

vertrag als Integrationslehrperson bis zu einer Regelung mittels Landeskollektivvertrag auf Antrag zusätz-

lich zur zustehenden Landeszulage zuerkannt. 

 

Sie entspricht der Differenz zwischen dem laut gesamtstaatlichem Kollektivvertrag vorgesehenen tabellarischen 

Jahresbruttogehalt für das Lehrpersonal der Oberschulen mit Doktorat in der Anfangsposition und dem 

tabellarischen Jahresbruttogehalt für das Lehrpersonal der Oberschulen mit Diplom in der Anfangsposition. Die 

individuelle Zulage beträgt demnach jährlich 1.883,74 Euro brutto und zählt für das Ruhegehalt, aber nicht für 

die Abfertigung. 

 

Die individuelle Zulage steht ab Inkrafttreten des Beschlusses der Landesregierung vom 14. November 2023, 

Nr. 986, auf Antrag ab dem Tag zu, ab welchem eine Lehrperson der Oberschule mit Diplom einen unbefris-

teten Arbeitsvertrag als Integrationslehrperson erhält. 

 

In Erstanwendung wird dem Lehrpersonal, welches bei Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 4. August 2023, 

Nr. 18, die Voraussetzungen erfüllt, die individuelle Zulage auf Antrag rückwirkend ab dem 1. Jänner 2023 

ausbezahlt. 
 

Falls die Lehrperson keinen vollen Lehrauftrag als Integrationslehrperson innehat, wird die Zulage auf so viele 

Achtzehntel reduziert, wie die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung umfasst. Die Zulage wird in den Fällen 

von Gehaltskürzung im gleichen Verhältnis wie das Gehalt gekürzt und wird in den Fällen von 

Gehaltseinstellung eingestellt 
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Die individuelle Zulage wird in 10 Monatsraten ausbezahlt. Sie steht nicht mehr zu, sobald das Personal nicht 

mehr auf einer Integrationsstelle unterrichtet oder an Schulen oder Institute des restlichen Staatsgebietes ver-

setzt wird. 
 

Die individuelle Zulage ist nicht mit der Erhöhung der Landeszulage für das Doktorat gemäß Art. 22 des Ein-

heitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und 

Oberschulen Südtirols vom 23.04.2003 und der Landeszulage für das Laureat gemäß Art. 5 des Landeskol-

lektivvertrages vom 08.10.2008 für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschu-

len Südtirols für das wirtschaftliche Biennium 2007 – 2008 häufbar; sie ist jedoch mit der Erhöhung der Lan-

deszulage für Spezialisierungstitel für Integrationsunterricht gemäß Art. 19 des Einheitstextes der LKV vom 

23.04.2003, häufbar. 

 

Für die Übermittlung des vorgesehenen Antrags in digitaler Form ist das Antragsformular vollständig ausgefüllt 

und unterschrieben an die E-Mail-Adresse der Deutschen Bildungsdirektion, Abteilung 16 Bildungsverwaltung 

(bildungsverwaltung@provinz.bz.it )zu senden.  

 

 

Für Auskünfte steht Frau Birgit Marini (Birgit.Marini@schule.suedtirol.it, 0471 417575) vom Amt für das 

Lehrpersonal zur Verfügung.  

 

Sie werden ersucht, die betroffenen Lehrpersonen über das Rundschreiben zu informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Der Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 

 

 

Anlage:  

• Landesgesetz vom 4. August 2023, Nr. 18, Art. 24 

• Beschluss der Landesregierung vom 14.11.2023, Nr. 986 

• Antragsformular 
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